
 

Satzung 
über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von  

Abfällen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 
(Abfallwirtschaftssatzung) 

 

vom 18.04.2023 (Amtsblatt Nr. 10 vom 26.04.2023) 
 

 
Aufgrund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz 
(BayAbfG) in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern (LkrO) erlässt der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. folgende Sat-
zung:  
 
 

 
1. Abschnitt 

 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

 
Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich 

 
(1) Abfälle im Sinn dieser Satzung sind alle Stoffe oder Gegenstände, deren sich der 
Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muß. Abfälle, die verwertet werden, 
sind Abfälle zur Verwertung. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseiti-
gung. Nicht den Regelungen dieser Satzung unterfallen die in § 2 Abs. 2 KrWG genann-
ten Stoffe und Materialien. 
 
(2) Abfälle aus privaten Haushaltungen sind Abfälle, die in privaten Haushalten im Rah-
men der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen 
Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten wie 
Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. Alle nicht Satz 1 zuordenbare 
Abfälle sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen.  
 
(3) Gewerbliche Siedlungsabfälle sind Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über das Euro-
päische Abfallverzeichnis aufgeführt sind, insbesondere 
 

a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen 
aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 

 
b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Abs. 2 

Satz 1 genannten Abfälle. 
 
(4) Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind biologisch abbaubare pflanzliche, tierische 
oder aus Pilzmaterialien bestehende Abfälle aus Haushaltungen und Gewerbebetrieben 
sowie Grüngut und Gartenabfälle, die über die Biotonne eingesammelt werden. 
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(5) Sperrmüll ist haushaltsüblicher Abfall, der aufgrund von Größe und Gewicht nicht in 
Restmülltonnen passt, der z.B. bei einem Umzug üblicherweise mitgenommen würde und 
für den es keine andere getrennte Entsorgungsmöglichkeit gibt. Kein Sperrmüll sind jeg-
liche Bau- und Renovierungsabfälle.  
 
(6) Die Abfallbewirtschaftung im Sinne dieser Satzung umfasst die Bereitstellung, die 
Überlassung, die Sammlung, die Beförderung, die Verwertung und die Beseitigung von 
Abfällen einschließlich der Überwachung dieser Verfahren sowie der Nachsorge von Be-
seitigungsanlagen. 
 
(7) Abfallentsorgung im Sinne dieser Satzung sind Verwertungs- und Beseitigungsver-
fahren, einschließlich der Vorbereitung zur Wiederverwendung vor der Verwertung oder 
der Beseitigung. 
 
(8) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und ei-
nem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke 
oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Rechtlich verbindli-
che planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 
 
(9) Grundstückseigentümern im Sinne dieser Satzung stehen Erbbauberechtigte, Nieß-
braucher und ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Von 
mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Ge-
samtschuldner. 
 
(10) Beschäftigte im Sinne dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkunftsbereich 
als private Haushaltungen Tätige, wie insbesondere Arbeitnehmer, Unternehmer, mithel-
fende Familienangehörige, Auszubildende, einschließlich Zeitarbeitskräfte.  
 
(11) Einen Haushalt im Sinne dieser Satzung bilden alle Personen, die gemeinsam woh-
nen und wirtschaften. Wer allein wirtschaftet, bildet einen eigenen Haushalt. Als Haushalt 
gelten auch die einzelnen Mitglieder von Wohngemeinschaften, wenn sie allein wirtschaf-
ten. 
 

§ 2 
 

Abfallvermeidung und Wiederverwendung 
 

(1) Jeder Benutzer der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises hat die 
Menge der bei ihm anfallenden Abfälle und ihren Schadstoffgehalt so gering wie möglich 
zu halten. Die Wiederverwendung von Abfällen hat Vorrang vor deren Verwertung und 
Beseitigung. 
(2) Der Landkreis berät private Haushaltungen und Einrichtungen aus anderen Herkunfts-
bereichen über die Möglichkeiten zur Wiederverwendung, Vermeidung und Verwertung 
von Abfällen. 
 

§ 3 
 

Abfallentsorgung durch den Landkreis 
 

(1) Der Landkreis entsorgt nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung durch eine 
öffentliche Einrichtung die in seinem Gebiet angefallenen und ihm überlassenen Abfälle, 
soweit er die Aufgabe nicht einer anderen juristischen Person des öfentlichen Rechts im 
Sinne von Absatz 3 übertragen hat. 
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(2) Zur Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 kann sich der Landkreis Dritter, insbeson-
dere privater Unternehmen, bedienen. 
 
(3) Nicht von der Entsorgung durch den Landkreis erfasst sind die dem Zweckverband 
Müllverwertung Schwandorf nach dessen Verbandssatzung übertragenen Aufgaben.  
 

 
§ 4 

 
Ausnahmen von der Abfallentsorgung durch den Landkreis 

 
(1) Von der Abfallentsorgung durch den Landkreis sind ausgeschlossen: 
 
1. Eis und Schnee; 

 
2. Explosionsgefährliche Stoffe wie insbesondere Feuerwerkskörper, Munition, 

Sprengkörper, Druckgasflaschen sowie brennende oder glühende Abfälle 
 

3. Folgende Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitswesens wie insbesondere 
Krankenhäusern, Dialysestationen und -zentren, Sanatorien, Kur- und Pflegehei-
men, Arzt- und Zahnarztpraxen, medizinischen Labors, Blutspendediensten und 
Blutbanken, Hygieneinstituten, Praxen der Heilpraktiker und der physikalischen 
Therapie, Apotheken, tierärztlichen Praxen und Kliniken, Tierversuchsanstalten: 
 

 a) Infektiöse Abfälle 

 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht besondere Anforderungen gestellt werden  

 
 b) Chemikalien, Laborabfälle, Arzneimittel, Verpackungen 

 die aus gefährlichen Abfällen bestehen oder solche enthalten 

 zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

 Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 
 

 c)   
 

Körperteile und Organe, einschließl. Blutbeutel und Blutkonserven 
 

4. Kraftfahrzeuge, Anhänger, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Altöl und 
Starterbatterien  
 

5. Pflanzliche Abfälle aus der Land-, und Forstwirtschaft sowie aus dem Erwerbs-
gartenbau, soweit haushaltsübliche Mengen überschritten werden 
 

6. Klärschlämme und sonstige Schlämme mit einem Wassergehalt von mehr als 65 
%, sowie Fäkalschlämme und Fäkalien 
 

 

7. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit diese 
nach Art, Menge oder Beschafffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden 
Abfällen entsorgt werden können 
 

 

8. Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes zur abfallwirtschaftlichen Produkt-verantwor-
tung oder im Zusammenhang mit einer nach § 25 KrWG erlassenen Rechtsver-
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ordnung von Dritten zurückzunehmen sind, oder die mit Zustimmung der zustän-
digen Behörde im Einzelfall wegen ihrer Art und Menge von der Abfallbeseitigung 
durch den Landkreis ausgeschlossen sind 
 

9. CFK-Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen  
 

10. Alle Abfälle aus dem Gebiet des Truppenübungsplatzes Hohenfels, die nicht über 
die Einrichtung des Zweckverbandes Müllkraftwerk Schwandorf entsorgt werden 
können; 

11. Lkw- und Traktorreifen mit einem Durchmesser von mehr als 1,50 m. 
 
Satz 1 Nr. 8 gilt nicht für Abfälle, die im Rahmen eines Bring- oder Holsystems nach 
Maßgabe des zweiten Abschnitts dieser Satzung miterfasst werden. 
 
(2) Vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis sind ausgeschlossen: 
 
1. Bauschutt, Baustellenabfälle, Straßenaufbruch und Bodenaushub; 
2. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die wegen 

ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit nicht in den zugelassenen Abfallbehältnis-
sen oder jedermann zugänglichen Sammelbehältern gesammelt oder mit dem 
Hausmüllfahrzeugen oder sonstigen Sammelfahrzeugen transportiert werden 
können; 

3. Klärschlämme bis zu 65 % Wassergehalt sowie sonstige Schlämme; 
4. Sonstige Abfälle, die mit Zustimmung der Regierung im Einzelfall wegen ihrer Art 

oder Menge vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis ausgeschlos-
sen worden sind. 

  
  

(3) Bei Zweifeln darüber, ob und inwieweit ein Abfall vom Landkreis zu entsorgen ist, 
entscheidet der Landkreis. Dem Landkreis ist auf Verlangen nachzuweisen, daß es sich 
nicht um einen von der kommunalen Entsorgung ganz oder teilweise ausgeschlossenen 
Abfall handelt; die Kosten hierfür hat der Nachweispflichtige zu tragen. 
 
(4) Soweit Abfälle nach Absatz 2 vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis 
ausgeschlossen sind, dürfen sie weder der Müllabfuhr im Sinne von §§ 13, 14 übergeben 
noch den jedermann zugänglichen Sammelbehältern im Sinne von § 11 überlassen wer-
den. Soweit Abfälle darüber hinaus nach Absatz 1 von der Abfallentsorgung durch den 
Landkreis ausgeschlossen sind, dürfen sie auch nicht im Rahmen der Selbstanlieferung 
gemäß § 17 überlassen werden. Geschieht dies dennoch, so kann der Landkreis neben 
dem Ersatz des ihm entstehenden Schadens die Rücknahme der Abfälle oder die Erstat-
tung derjenigen Aufwendungen verlangen, die ihm für eine ordnungsgemäße Entsorgung 
der Abfälle entstanden sind. 
 

 
§ 5 

 
Anschluß- und Überlassungsrecht 

 
(1) Eigentümer von im Landkreis gelegenen Grundstücken sind berechtigt, den Anschluß 
ihrer Grundstücke an die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises zu 
verlangen (Anschlußrecht). Ausgenommen sind die nicht zu Wohn-, gewerblichen und 
freiberuflichen Zwecken genutzten bzw. für eine solche Nutzung nicht vorgesehene 
Grundstücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz 2 ein Überlassungsrecht besteht, 
nicht oder nur ausnahmsweise anfallen. 
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(2) Die Anschlußberechtigten und sonstige zur Nutzung eines anschlußberechtigten 
Grundstücks Berechtigte, insbesondere Mieter und Pächter, haben das Recht, den ge-
samten auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall nach Maßgabe 
der §§ 10 bis 17 der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises zu über-
lassen (Überlassungsrecht). Soweit auf nicht anschlußberechtigten Grundstücken im Ein-
zelfall Abfälle anfallen, ist ihr Besitzer berechtigt, sie in geeigneter Weise der öffentlichen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen. 
 
(3) Vom Überlassungsrecht nach Absatz 2 sind die in § 6 Abs. 3 genannten Abfälle aus-
genommen. 
 
(4) Ein Überlassungsrecht für Bioabfälle im getrennten Holsystem besteht in dem Um-
fang, wie der Landkreis eine solches zusätzlich zum Bringsystem nach Maßgabe von § 
20 Absatz 2 Nr. 1 KrWG eingerichtet hat. Der Landkreis gibt regelmäßig bekannt, in wel-
chen Orten des Landkreises das Einsammeln der Bioabfälle im getrennten Holsystem 
durchgeführt wird. 
 

§ 6 
 

Anschluß- und Überlassungszwang 
 

(1) Eigentümer von im Landkreisgebiet gelegenen Grundstücken sind verpflichtet, ihre 
Grundstücke an die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises anzu-
schließen (Anschlußzwang) und diese zu benutzen. Ausgenommen sind die nicht zu 
Wohn-, gewerblichen und freiberuflichen Zwecken genutzten bzw. für eine solche Nut-
zung nicht vorgesehenen Grundstücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz 2 ein Über-
lassungszwang besteht, nicht oder nur ausnahmsweise anfallen; dies gilt nicht für Feri-
enhäuser. Dasselbe gilt für solche Grundstücke, welche ausschließlich zu gewerblichen 
oder freiberuflichen Zwecken genutzt werden, es sei denn auf diesen fallen nachweislich 
keine Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen an, welche einer Überlassungspflicht an 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unterliegen. 
 
(2) Die Anschlußpflichtigen und die sonstigen zur Nutzung eines anschlußpflichtigen 
Grundstücks Berechtigten, insbesondere Mieter und Pächter, haben nach Maßgabe des 
§ 17 KrWG und mit Ausnahme der in Abs. 3 genannten Abfälle den auf ihren Grundstü-
cken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall gemäß den näheren Regelungen der §§ 10 
bis 17 der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises zu überlassen 
(Überlassungszwang). Soweit auf nicht anschlußpflichtigen Grundstücken im Einzelfall 
Abfälle i. S. d. Satzes 1 anfallen, sind diese von ihrem Besitzer unverzüglich und in ge-
eigneter Weise der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen. 
Für den gesamten im Landkreis anfallenden Abfall zur Beseitigung (mit Ausnahme der 
im Absatz 3 ausgeschlossenen Abfallarten) besteht Überlassungspflicht an den Land-
kreis nach Maßgabe des § 17 KrWG. 
 
(3) Vom Überlassungszwang nach Absatz 2 sind ausgenommen: 
 
1. die in § 4 Abs. 1 genannten Abfälle, 

 
2. die durch Verordnung nach § 28 Abs. 3 KrWG zur Beseitigung außerhalb von 

Anlagen i.S. des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese nach den 
Vorschriften der Verordnung beseitigt werden; 
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3. die durch Einzelfallentscheidung nach § 28 Abs. 2 KrWG zur Beseitigung außer-
halb von Anlagen i.S. des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese 
gemäß den Anforderungen der Einzelfallentscheidung beseitigt werden 
 

4. die Abfälle, deren Beseitigung dem Inhaber einer Abfallbeseitigungsanlage nach 
§ 29 Abs. 2 KrWG übertragen worden ist. 

 
 

§ 7 
 

Mitteilungs- und Auskunftspflichten 
 

(1) Die Anschluss- und Überlassungspflichtigen müssen dem Landkreis oder einer von 
ihm bestimmten Stelle für jedes anschlusspflichtige Grundstück die für die Abfallentsor-
gung und die Gebührenberechnung und -erhebung wesentlichen Umstände mitteilen; 
dazu gehören insbesondere die Anzahl der auf dem Grundstück befindlichen privaten 
Haushaltungen und Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen, Angaben über den 
Grundstückseigentümer und die sonstigen zur Nutzung des anschlusspflichtigen Grund-
stücks Berechtigten sowie über die Art, die Beschaffenheit und die Menge der Abfälle, 
die dem Landkreis überlassen werden müssen. Wenn sich die in Satz 1 genannten Ge-
gebenheiten ändern oder wenn auf einem Grundstück erstmals überlassungspflichtige 
Abfälle anfallen, haben die Anschluss- und Überlassungspflichtigen unaufgefordert und 
unverzüglich entsprechende Mitteilungen zu machen. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Landkreis von den Anschluss- und den  
Überlassungspflichtigen jederzeit Auskunft über die für die Abfallentsorgung und die Ge-
bührenberechnung wesentlichen Umstände verlangen. 
Der Landkreis bzw. seine Mitarbeiter haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben sowie zum Voll-
zug der Satzung das Recht, die Grundstücke der Anschlusspflichtigen zu betreten. 
Außerdem hat der Landkreis nach Maßgabe des § 47 KrWG das Recht, von den An-
schlusspflichtigen und den Überlassungspflichtigen die Vorlage von Unterlagen zu ver-
langen, aus denen Art, Menge und ggf. Entsorgungsweg der anfallenden Abfälle hervor-
gehen. 
 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für Erzeuger oder Besitzer von Abfällen zur 
Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. Dies gilt ins-
besondere für erforderliche Mitteilungen zur Ermittlung der Restmüllbehälterkapazität 
nach § 15 Abs. 2.  
Werden die erforderlichen Mitteilungen nicht erteilt, so werden die erforderlichen Werte 
geschätzt. Die geschätzten Werte werden für die Ermittlung der Restmüllbehälterkapazi-
tät solange zugrunde gelegt, bis die tatsächlichen Werte vom Verpflichteten gemeldet 
und vom Landkreis anerkannt worden sind.  
 
 

§ 8 
 

Störungen in der Abfallentsorgung 
 

(1) Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, behördlicher Verfügungen, Be-
triebsstörungen, betriebsnotwendiger Arbeiten oder sonstiger betrieblicher Gründe vo-
rübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein 
Anspruch auf Gebührenminderung. Ebenso besteht kein Anspruch auf Schadensersatz, 
es sei denn, die Störung wurde grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Die unterblie-
benen Maßnahmen werden sobald wie möglich nachgeholt. 
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(2) Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind bei Störungen i.S. des Abs. 1, die 
länger als einen Tag andauern, von den Überlassungspflichtigen wieder zurückzuneh-
men. Müllbehälter sind an ihren gewöhnlichen Standplatz zurückzustellen. 
 

 
§ 9 

 
Eigentumsübertragung 

 
Bei der Abfallerfassung im Holsystem geht der Abfall mit dem Verladen auf das Sammel-
fahrzeug in das Eigentum des Landkreises über. Wird Abfall durch den Besitzer oder für 
diesen durch einen Dritten zu einer Abfallentsorgungsanlage des Landkreises gebracht, 
so geht der Abfall mit der Übernahme zur Entsorgung in das Eigentum des Landkreises 
über. Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. 
 
 

 
 

2. Abschnitt 
 

Einsammeln und Befördern der Abfälle 
 

§ 10 
 

Formen des Einsammelns und Beförderns 
 

Die vom Landkreis ganz oder teilweise zu entsorgenden Abfälle werden eingesammelt 
und befördert 
1. durch den Landkreis oder von ihm beauftragte Dritte, insbesondere private Unter-

nehmen, 
 a)  im Rahmen des Bringsystems (§§ 11 und 12) oder 
 b) im Rahmen des Holsystems (§§ 13 bis 16) oder 
2. durch den Besitzer selbst oder ein von ihm beauftragtes Unternehmen (§ 17). 

 
 

§ 11 
 

Bringsystem 
 

(1) Beim Bringsystem werden die Abfälle nach Maßgabe des § 12 in jedermann zugäng-
lichen Sammelbehältern und sonstigen Sammeleinrichtungen (Wertstoffhöfen) erfaßt, die 
der Landkreis in zumutbarer Entfernung für die Abfallbesitzer bereitstellt. Dadurch wird 
durch den Landkreis eine haushaltsnahe sowie eine hochwertige getrennte Erfassung 
der Abfälle mit dem vorrangigen Ziel ihrer anschließenden Verwertung sichergestellt. 
 
(2) Dem Bringsystem unterliegen folgende Abfälle  
 
 a) Grüngut (Gartenabfälle wie Rasen-, Baum- und Strauchschnitt, Laub) 
 b) Altpapier/Pappe (Kartonagen), soweit diese nicht im Holsystem (§ 10 Nr. 1 

Buchst. b) entsorgt werden   
 c) Druckerpatronen und Tonerkartuschen 
 d) Altmetalle 
 e) Elektro- und Elektronikaltgeräte 
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 f) Flachglas 
 g) PU-Schaumdosen 
 h) Altfette (Brat- und Fritierfette) 
 i) Kork  
 j) CD, CD-ROM, DVD 
 k) Sperrmüll, soweit er nicht im Holsystem nach § 13 Abs. 2 überlassen wird. 
 l) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihres Schadstoffgehalts zur 

Wahrungs des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedür-
fen, und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsberei-
chen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen beseitigt werden können (Problemabfälle), insbeson-
dere Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, öl- oder lösemittel-
haltige Stoffe, Farben und Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, Che-
mikalienreste, Säuren, Laugen und Salze sowie Arzneimittel 

 
Der Landkreis prüft fortlaufend, welche Abfälle sich darüber hinaus für eine getrennte 
Verwertung oder Vorbereitung zur Wiederverwendung anbieten und kann solche im Rah-
men von Modellversuchen im Bringsystem annehmen.  
 
(3) Für die Erfassung von Verpackungen im Sinne von § 3 Abs.1 des Gesetzes über das 
Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen 
(Verpackungsgesetz-VerpackG) in der jeweils gültigen Fassung, stellen die zuständigen 
Systembetreiber Behälter zur Übergabe in Abstimmung mit dem Landkreis bereit. Ver-
kaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton wiederum, für deren Entsorgung die 
Systembetreiber im Sinne des Verpackungsgesetzes verantworlich sind, dürfen dem 
Landkreis zusammen mit anderen Abfällen aus Altpapier und Karton in die und an den 
für Altpapier vom Landkreis vorgesehenen Sammelbehältern und Sammelenrichtungen 
im Sinne von § 12 Absatz 1 übergeben werden. 
 

 
§ 12 

 
Anforderungen an die Abfallüberlassung im Bringsystem 

 
(1) Die in § 11 Abs. 2 Buchst. a bis k aufgeführten Abfälle sind von den Überlassungs-
pflichtigen an den vom Landkreis bekanntgegebenen zentralen Sammeleinrichtungen 
(Wertstoffhöfe) zu überlassen. Abfälle nach § 11 Abs. 2 Buchst. a (Grüngut und Garten-
abfälle) können darüberhinaus auch in die vom Landkreis dafür bereitgestellten und ent-
sprechend gekennzeichneten Sammelbehälter (Grüngutcontainer) eingegeben werden. 
Andere als die nach der jeweiligen Aufschrift vorgesehenen Stoffe dürfen weder in die 
Sammelbehälter eingegeben noch neben ihnen zurückgelassen werden. Die Benutzung 
der Sammelbehälter ist nur zu den vom Landkreis festgelegten und am Standort deutlich 
lesbar angegebenen Einfüllzeiten zulässig. Abfälle nach § 11 Abs. 2 Buchst. a bis k dür-
fen je Anlieferung nur in jeweils haushaltsübliche Mengen überlassen werden. 
 
(2) Problemabfälle im Sinn des § 11 Abs. 2 Buchstabe l) sind von den Überlassungs-
pflichtigen dem Personal an den speziellen Sammelfahrzeugen bzw. Sammeleinrichtun-
gen (Schadstoffmobil sowie Schadstoffannahmestellen des Landkreises) zu  
übergeben. Die jeweiligen Standorte, Annahmebedingungen und Annahmezeiten wer-
den vom Landkreis bekanntgegeben. Die Übergabe ist je Anlieferung nur in jeweils haus-
haltsüblichen Mengen zulässig. 
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§ 13 
 

Holsystem 
 
(1) Beim Holsystem werden die Abfälle nach Maßgabe des § 14 an oder auf dem an-
schlusspflichtigen Grundstück abgeholt. 
 
(2) Im Holsystem werden folgende Abfälle erfasst 
  
 a) Altpapier/Pappe, soweit diese nicht im Bringsystem (§ 10 Nr. 1 Buchst. a) 

entsorgt werden, 
 b) Biomüll  
 c) Sperrmüll 
 d) Abfälle, die nach dieser Satzung nicht anderweitig getrennt erfaßt werden 

(Restmüll). 
   

 
§ 14 

 
Anforderungen an die Abfallüberlassung im Holsystem 

 
(1) Die in § 13 Abs. 2 Buchstabe a) und b) aufgeführten Abfälle sind getrennt in den 
jeweils dafür bestimmten und nach Satz 5 zugelassenen Behältnissen zur Abfuhr bereit-
zustellen; andere als die dafür bestimmten Abfälle dürfen in diese Behältnisse nicht ein-
gegeben werden. Durch das Holsystem erfolgt eine haushaltsnahe Erfassung dieser Ab-
fälle mit dem Ziel ihrer anschließenden Verwertung. Andere als die zugelassenen Behält-
nisse und Behältnisse, die dafür nicht bestimmte Abfälle enthalten, werden unbeschadet 
des Absatzes 3 nicht entleert. Bei organischen Abfällen aus Großküchen, Kantinen, Gast-
stätten u. ä. Einrichtungen stellt der Landkreis im Einzelfall fest, inwieweit eine Sammlung 
dieser Abfälle über die Biotonne möglich ist. 
Zugelassen sind folgende Behältnisse: 
 
1. für Altpapier/Pappe: 
 a) blaue Müllnormtonnen mit 240 l Füllraum 
 b) blaue Müllnormtonnen mit 1100 l Füllraum 

 
2.  für Biomüll: 
 a) Biomüllsäcke des Landkreises (schwarzer Aufdruck) mit 20 l Füllraum 
 b) braune Müllnormtonnen mit 60 l Füllraum 
 c) braune Müllnormtonnen mit 120 l Füllraum 
 d) braune Müllnormtonnen mit 240 l Füllraum. 

 
(2) Restmüll im Sinn des § 13 Abs. 2 ist in den dafür bestimmten und nach Satz 3 Nr. 1–
5 zugelassenen Restmüllbehältnissen zur Abfuhr bereitzustellen; nach Absatz 1 oder § 
12 gesondert zu überlassende Abfälle dürfen in die Restmüllbehältnisse nicht eingege-
ben werden. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  
Zugelassen sind folgende Restmüllbehältnisse: 
 
1. graue Müllnormtonnen mit 60 l Füllraum, 
2. graue Müllnormtonnen mit 120 l Füllraum 
3. graue Müllnormtonnen mit 240 l Füllraum, 
4. graue Müllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum. 
5. Restmüllsäcke mit ca. 50 l Füllraum 
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Die Restmüllbehältnisse sind nach § 15 Absatz 5 in ausreichender Anzahl von den An-
schlusspflichtigen selbst zu beschaffen. Soweit die Anschaffung eines neuen Restmüll-
behältnisses erforderlich ist, muss das neue Behältnis der Euro-Norm (Griffhöhe 90 cm 
und fahrbar) entsprechen. 
 
(3) Fallen vorübergehend so viele Restabfälle an, dass sie in den zugelassenen Behält-
nissen nicht untergebracht werden können, so sind die weiteren Abfälle in Restmüllsä-
cken nach Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 zur Abholung bereitzustellen. Ist in den nach § 15 Absatz 
7 Satz 3 ff. genannten Fällen im Einzelfall die Entsorgung mittels einer Restmülltonne 
unzumutbar, kann der Landkreis eine Entsorgung mittels Restmüllsäcken zulassen. Der 
Landkreis gibt bekannt, welche Restmülllsäcke zugelassen sind und wo sie zu erwerben 
sind. 
 
(4) Nicht ordnungsgemäß bereitgestellte Abfallbehältnisse müssen vom Landkreis nicht 
entleert werden. Sie werden nach ordnungsgemäßer Bereitstellung im Rahmen der 
nächsten regulären Abfuhr entleert.  
 
(5) Sperrmüll im Sinn des § 13 Abs. 2 wird vom Landkreis oder dessen Beauftragten 
abgeholt, wenn der Besitzer dies unter Angabe von Art und Menge des Abfalls beantragt. 
Der Landkreis gibt bekannt, auf welche Art und Weise die Abholung von Sperrmüll bean-
tragt werden kann. Die vom Landkreis beauftragten Unternehmer bestimmen den Abhol-
zeitpunkt und teilen ihn dem Besitzer mit. Von der Sperrmüllabfuhr ausgeschlossen sind 
Abfälle, die auf Grund ihrer Größe oder ihres Gewichts nicht verladen werden können. 
Die Sperrmüllabfuhr ist auf haushaltsübliche Mengen von ca. 3 m³ pro Abfuhrtermin be-
schränkt. Je Haushalt auf einem anschlusspflichtigen Grundstück können pro Kalender-
jahr maximal 4 Sperrmüllanmeldungen erfolgen. 
 

 
§ 15 

 
Kapazität, Beschaffung, Benutzung und Bereitstellung 

der Abfallbehältnisse im Holsystem 
 
(1) Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück müssen für alle dort anfallenden überlas-
sungspflichtigen Abfälle aus privaten Haushaltungen sowie aus anderen Herkunftsberei-
chen ein oder mehrere Restmüllbehältnisse nach § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 - 4 sowie 
weitere Behältnisse nach § 14 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 und 2 vorgehalten werden; Abs. 3 
bleibt hiervon unberührt. 
 
(2) Die Anschlusspflichtigen haben beim Landkreis die benötigte Größe und Zahl an Rest-
müllbehältnissen anzumelden und entsprechende Restmüllbehältnisse nach Absatz 5 zu 
beschaffen. Anzahl und Größe müssen so bemessen sein, dass sie die anfallende Rest-
müllmenge unter Berücksichtigung der Abfuhrhäufigkeit und einer angemessenen Re-
serve ordnungsgemäß aufnehmen können. Für jeden privaten Haushalt und für jede Ein-
richtung aus anderen Herkunftsbereichen auf einem Grundstück muss eine Restmüllbe-
hältniskapazität von 30 Litern/Woche zur Verfügung stehen. Dessen unbeschadet muss 
für private Haushalte auf einem Grundstück eine Restmüllbehälterkapazität von 
mindestens 5 Litern / Woche für jede mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldete Person 
vorgehalten werden.  
Für alle Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen wird gemäß § 7 Satz 4 GewAbfV 
die mindestens erforderliche Restmüllbehälterkapazität pro Woche nach folgenden 
Grundsätzen ermittelt: 

 



 11 

 Alle Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushaltungen 
 

3,0 l je Beschäftigten 

 zusätzlich:  
a) Krankenhäuser, Kliniken, Beherbergungsbe-

triebe, Hotels, Internate und ähnliche Einrich-
tungen 

2,5 l je Bett / Platz 

b) Gaststätten, Imbissstuben 5,0 l je Beschäftigten 
c) Industrie-, Handwerksbetriebe, Lebensmittel-

handel und Arztpraxen 
2,5 l je Beschäftigten  

d) 
 

Schulen, Kindergärten, Bildungsstätten und 
ähnliche Einrichtungen 
 

1,0 l je Schüler / Kind. 

 
In begründeten Ausnahmefällen kann der Landkreis Zuschläge nach a) bis d) nach sach-
gemäßem Ermessen verringern oder erhöhen.  
Für Einrichtungen mit überwiegendem Anfall von Freizeit- und Reisemüll bzw. Veranstal-
tungen wie z.B. Messen, Jahrmärkte, Konzerte etc. wird die Restmüllbehälterkapazität 
im Einzelfall entsprechend der Zahl und dem anzunehmenden Entsorgungsverhalten der 
Nutzer sowie der anzunehmenden Abfallmenge ermittelt. 
 
(3) Der Landkreis kann für benachbarte Grundstücke oder für mehrere Haushalte und/o-
der Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen auf ei-
nem Grundstück die gemeinsame Nutzung eines zugelassenen Restmüllbehältnisses 
nach § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 bis 4 gestatten, wenn 
 

a) mindestens ein Gesamtvolumen gemäß den Absätzen 1 und 2 gegeben ist und 
b) sichergestellt ist, dass sämtliche anfallenden Restmüllmengen unter Berück-

sichtigung der Abfuhrhäufigkeit und einer angemessenen Reserve in dem ge-
meinsamen Restmüllbehältnis ordnungsgemäß aufgenommen werden kön-
nen. 

 
Benachbarte Grundstücke liegen vor, wenn sie unmittelbar aneinander angrenzen. So-
fern eine gemeinsame Nutzung einer Müllnormtonne mit 60 l Füllraum beabsichtigt ist, ist 
der Benutzerkreis auf max. 5 Personen beschränkt. Die Nutzung einer gemeinsamen 
Müllnormtonne mit 120 l Füllraum ist nur bei benachbarten Grundstücken mit max. 8 ge-
meldeten Personen möglich. Der Landkreis kann verlangen, dass sich einer der An-
schlusspflichtigen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Landkreis zur Zahlung der 
gesamten Abfallentsorgungsgebühr verpflichtet. Die gemeinsame Nutzung einer Rest-
mülltonne bedarf der Genehmigung des Landratsamtes und ist vorab schriftlich zu bean-
tragen. 
 
(4) Der Landkreis kann Größe und Zahl der Restmüllbehältnisse nach § 14 Abs. 2 durch 
Anordnung für den Einzelfall und abweichend von der Anmeldung der Anschlusspflichti-
gen festlegen.  
 
(5) Die Anschlusspflichtigen haben die zugelassenen Restmüllbehältnisse in der nach § 
14 Absatz 2 von ihnen angemeldeten oder vom Landkreis festgelegten Größe und Zahl 
selbst zu beschaffen. Der Landkreis informiert die Anschlusspflichtigen durch Bekannt-
machung und auf Anfrage über die zugelassenen Behältnisse und über Bezugsmöglich-
keiten.  
Die nach § 14 Abs. 1 Satz 5 zugelassenen Behältnisse für Biomüll und Altpapier in der 
jeweils zutreffenden Art, Größe und Zahl werden wiederum vom Landkreis auf der Grund-
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lage der Anmeldung für Restmüllbehältnisse zur Verfügung gestellt. Die Anschlusspflich-
tigen haben die selbst beschaftten sowie die vom Landkreis bereitgestellten Behältnisse 
betriebsbereit und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Die Anschlusspflichtigen ha-
ben dafür zu sorgen, dass die Abfallbehältnisse den zur Nutzung des anschlusspflichti-
gen Grundstücks Berechtigten zugänglich sind und von diesen ordnungsgemäß genutzt 
werden können. Für alle auf Anmeldung beim oder Anordnung des Landkreises vorge-
haltenen Restmüll- und Biotonnen erhält der Anschlusspflichtige eine amtliche Gebüh-
renmarke vom Landkreis. Die Marke muss gut sichtbar am Behälter angebracht werden. 
Sie ist Voraussetzung für die Abfuhr der genutzten Behälter. Die Marken bleiben im Ei-
gentum des Landkreises und sind bei Entfallen der Anschlusspflicht, ordnungsgemäßer 
Reduzierung oder Änderung der Behältnisse an den Landkreis zurückzugeben.   
 
(5a) Für die Gestellung von Altpapierbehältnissen im Sinne von § 14 Absatz 1 gilt folgen-
des Behältervolumen als angemessen: Für jedes ordnungsgemäß zur öffentlichen Ab-
fallentsorgung angemeldete Restmüllbehältnis mit 60 l oder 120 l Füllraum wird ein Alt-
papierbehältnis mit 240 l Füllraum vom Landkreis ausgegeben. Für jedes ordnungsge-
mäß zur öffentlichen Abfallentsorgung angemeldete Restmüllbehältnis mit 240 l Füllraum 
werden bis zu zwei Altpapierbehältnisse mit 240 l Füllraum ausgegeben. Für jeden Rest-
müllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum werden bis zu zwei Altpapiergroßbehälter mit 1.100 
l Füllraum ausgegeben.  
Sind an einem Grundstück mehrere Restmüllbehältnisse angemeldet, kann das ange-
messene Behältervolumen an Altpapierbehältnissen vom Landkreis auch unter Berück-
sichtigung des in Summe vorhanden Restabfallbehältervolumens bestimmt werden. Es 
werden dann Altpapierbehältnisse in einer Anzahl und mit einem Füllraum von insgesamt 
bis zum doppelten Volumen des insgesamt vorhandenen Restmüllbehältervolumens aus-
gegeben.  
Soweit auf einem Grundstück darüber hinaus größere Mengen an Altpapier anfallen, wel-
che nicht über die nach diesen Maßgaben gestellten Altpapierbehälter erfasst werden 
können, sind diese dem Landkreis nach § 11 Abs. 2 dieser Satzung im Bringsystem zu 
überlassen. 
 
Alternativ können die Anschlusspflichtigen mit Zustimmung des Landkreises für ihr 
Grundstück ein oder mehrere zusätzliche, eigene 240l-Papierbehältnisse nach Euro-
Norm beschaffen und bereitstellen. Solche Behältnisse werden nur geleert, wenn der An-
schlusspflichtige diese beim Landkreis angemeldet und mit einer vom Landkreis ausge-
gebenen Gebührenmarke versehen hat. Für die Leerung derartiger zusätzlicher Altpa-
pierbehältnisse wird insofern wie für die Leerung von Biomüllbehältnissen eine geson-
derte Gebühr nach Maßgabe der Gebührensatzung erhoben. Abs. 5 Satz 7 bis 9 gelten 
analog. Die maximal zulässige Anzahl solcher zusätzlich nutzbaren Altpapierbehältnisse 
je Anschlusspflichtigen wird auf das selbe Gesamtvolumen beschränkt, das sich aus Abs. 
5 a Satz 2 und 3 für die Bereitstellung von landkreiseigenen Altpapierbehältnissen ergibt. 
 
(6) Die Behältnisse und Säcke nach § 14 Abs. 1 und 2 dürfen nur mit den jeweils dafür 
bestimmten Abfällen bereitgestellt werden und nur so weit gefüllt werden, dass sich der 
Deckel noch schließen lässt; sie sind stets geschlossen zu halten. Abfälle dürfen nicht 
mechanisch vorgepresst und nicht in die Behältnisse eingestampft werden; brennende, 
glühende oder heiße Abfälle sowie sperrige Gegenstände, die Behältnisse, Sammelfahr-
zeuge oder Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen 
können, dürfen nicht eingegeben werden.  
 
(7) Die Behältnisse und Säcke nach § 14 Abs. 1 und 2 sind nach den Weisungen der mit 
der Abholung beauftragten Personen am Abholtag vor dem Grundstück so bereitzustel-
len, dass sie ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust entleert werden können. Ist eine Be-
reitstellung vor dem Grundstück auf öffentlichem Grund nicht ohne Verkehrsbehinderung 
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oder –gefährdung möglich, soll die Bereitstellung der Behältnisse an der Grundstücks-
grenze an geeigneter Stelle erfolgen. Nach der Leerung sind sie unverzüglich an ihren 
gewöhnlichen Standplatz zurückzubringen. Bei Grundstücken, die wegen ihrer Lage oder 
der Verkehrsverhältnisse nicht, nur über Privatzufahrten oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten angefahren werden können, kann der Landkreis festlegen, dass die Ab-
fallbehältnisse von den Überlassungspflichtigen selbst zu einer näher bezeichneten Sam-
melstelle an der nächstgelegenen vom Sammelfahrzeug ordnungsgemäß anfahrbaren 
öffentlichen Verkehrsfläche bzw. -straße zu verbringen sind; Satz 2 gilt entsprechend. 
Diese Festlegung kann insbesondere getroffen werden, wenn die jeweils für Sammel-
fahrzeuge geltenden Unfallverhütungsvorschriften anderweitig nicht eingehalten werden 
können und ein gefahrloses Anfahren der Grundstücke nicht möglich ist. Fahrzeuge und 
Fußgänger dürfen durch die Aufstellung der Abfallbehältnisse nicht behindert oder ge-
fährdet werden. 

 
 

§ 16 
 

Häufigkeit und Zeitpunkt der Abfallabfuhr 
 

Biomüll wird wöchentlich abgeholt. Restmüll wird vierzehntägig abgeholt; Papier, Pappe 
und Kartonagen werden monatlich abgeholt. Die für die Abholung in den einzelnen Teilen 
des Kreisgebiets vorgesehenen Wochentage werden vom Landkreis bekanntgegeben. 
Fallen Wochentage auf einen gesetzlichen Feiertag, so erfolgt die Abholung ggf. vor oder 
nach dem üblichen Werktag. Abweichenden Termine werden vom Landkreis bekanntge-
geben. Muss der Zeitpunkt der Abholung verlegt werden, so wird hierüber in geeigneter 
Weise informiert. 
 

 
§ 17 

 
Selbstanlieferung von Abfällen durch den Besitzer 

 
(1) Im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach § 6 Abs. 2 und 3 sind die in § 4 Abs. 2 aufge-
führten Abfälle vom Besitzer oder durch einen von ihm beauftragten Dritten zu den vom 
Landkreis dafür jeweils bestimmten Abfallentsorgungsanlagen zu bringen. Der Landkreis 
informiert über die für die Anlieferung zugelassenen Anlagen.  
 
(2) Darüber hinaus kann der Landkreis zulassen, dass Abfälle zur Beseitigung aus ande-
ren Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen durch den Besitzer oder durch einen 
von ihm Beauftragten zu den Abfallentsorgungsanlagen gebracht werden, soweit eine 
Erfassung nach § 14 Abs. 2 aufgrund der anfallenden Mengen unzweckmäßig oder auf-
grund besonderer Verhältnisse auf dem Grundstück nicht möglich ist. Eine Erfassung 
nach § 14 Abs. 2 gilt u.a. als unzweckmäßig, wenn zur Aufnahme der Abfälle mehr als 2 
Müllgroßbehälter nach § 14 Abs. 2 Nr. 4 erforderlich wären. Eine Zulassung nach Satz 1 
erfolgt auf Antrag durch einen Bescheid, mit dem das oder die betreffenden Grundstücke 
vom Einsammeln und Befördern des Abfalls zur Beseitigung durch den Landkreis befreit 
werden. Die Befreiung kann befristet erteilt werden. 
 
(3) Die Anlieferung soll in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen. Werden offene Fahr-
zeuge verwendet, so müssen die Abfälle gegen das Herunterfallen gesichert sein; erheb-
liche Belästigungen, insbesondere durch Geruch, Staub oder Lärm, dürfen nicht auftre-
ten. 
 



 14 

(4) Bei Anlieferung von Mineralwolleabfällen und anderen Abfällen mit einer Dichte von 
weniger als 300 kg/ m³ sind folgende Modalitäten der Übergabe zu beachten:  
 
a) Zur Einhaltung von Arbeitsschutzrichtlinien und unter Berücksichtigung der Lagerungs-
dauer von KMF (Künstliche Mineralfaser)-Säcken können max. 10 m³ pro Anlieferung 
angenommen werden. 
b) Aufgrund der Staubentwicklung darf anzuliefernde Mineralwolle vom Anlieferer be-
feuchtet werden. Komplett durchnässtes Material kann jedoch nicht angenommen wer-
den. 
 
 

3. Abschnitt 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 18 
 

Bekanntmachungen 
 
Die in dieser Satzung vorgesehenen Bekanntmachungen erfolgen im Amtsblatt des 
Landkreises. Sie sollen außerdem in regelmäßig erscheinenden Druckwerken und in 
ortsüblicher Weise in den kreisangehörigen Gemeinden veröffentlicht werden. 
 

§ 19 
 

Gebühren 
 
Der Landkreis erhebt für die Benutzung seiner öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung 
Gebühren nach Maßgabe einer besonderen Gebührensatzung.  Für die Entsorgung der 
im Wege der Selbstanlieferung beim Zweckverband Müllverwertung Schwandorf ange-
lieferten Abfälle ist der Zweckverband zuständig und erhebt dafür nach Maßgabe seiner 
Satzung eigene Benutzungsgebühren. 
 
 

§ 20 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Nach Art 7 Abs. 1 Satz 1 BayAbfG i.V.m. Art. 18 Abs. 2 Satz 2 LkrO kann mit Geldbuße 
belegt werden, wer 
 
1. gegen die Überlassungsverbote in § 4 Abs. 4 Satz 1 oder 2 verstößt, 
2. den Vorschriften über den Anschluß- und Überlassungszwang (§ 6) zuwiderhan-

delt, 
3. den Mitteilungs- oder Auskunftspflichtigen nach § 7 nicht, nicht rechtzeitig, nicht 

vollständig oder mit unrichtigen Angaben nachkommt, 
4. gegen die Vorschriften in §§ 12 oder 14 über Art und Weise der Überlassung der 

einzelnen Abfallarten im Bring- und Holsystem verstößt, 
5. den Vorschriften über die Meldung, Beschaffung, Benutzung oder Bereitstellung 

der benötigten Abfallbehältnisse zuwiderhandelt, 
6. unter Verstoß gegen § 17 Abs. 1 bis 3 Abfälle zu anderen als den vom Landkreis 

bestimmten Anlagen oder Einrichtungen bringt  
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(2) Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere § 326 Abs. 1 StGB, § 69 KrWG 
und Art. 29 BayAbfG, bleiben unberührt. 

 
 

§ 21 
 

Anordnungen für den Einzelfall und Zwangsmittel 
 
(1) Der Landkreis kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtun-
gen Anordnungen für den Einzellfall erlassen. 
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschrieben Handlungen, Duldungen 
oder Unterlassungen gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- 
und Vollstreckunsgesetzes. 
 
 

§ 22  
 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.05.2023 in Kraft. 
 
(2) Die Abfallwirtschaftssatzung vom 30.10.2014 tritt mit Ablauf des Vortages außer Kraft. 
 
Neumarkt, 18.04.2023 
LANDKREIS NEUMARKT I.D.OPF. 

 
Willibald Gailler 
Landrat 


